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Einführung

§ 1 Die „Unfähigkeit des Internets zu vergessen“

I. Problemaufriss

„Das Internet vergisst nichts.“ – „Das Internet vergisst nie.“

Diesen Aussagen sind – so oder ähnlich formuliert – zu Gemeinplätzen gewor-
den.1 In jüngster Zeit hat sich auch die (Rechts-)Politik des Themas auf verschie-
denen Ebenen angenommen: So hat etwa die Bundesregierung mit der Entwick-
lung eines „digitalen Radiergummis“ ein Mittel zur Selbsthilfe unterstützt;2 im
Rahmen staatlich geförderter Projekte, wie z. B. dem Ideenwettbewerb „Verges-
sen im Internet“3 oder der Plattform „watch your web“4 spielen Aufklärung und
die Schaffung von Problembewusstsein eine zentrale Rolle.5 Den vorerst letzten
Vorstoß stellt Art. 17 des Entwurfs einer Datenschutz-Grundverordnung der EU6

dar, der ein „Recht auf Vergessenwerden“ verspricht.7

1 Statt vieler Ott, MMR 2009, S. 158 (158); Ernst, NJW 2009, S. 1320 (1321); Murs-
wiek, in: Sachs, GG, Art. 2 Rdnr. 131a; Nolte, ZRP 2011, S. 236 (236); Worms/Gusy,
DuD 2012, S. 92 (93). Aus der Rechtsprechung beispielhaft VGH BW, NVwZ-RR
2011, S. 647 (648).

2 So sollte es das System „xpire“ ermöglichen, bei erstmaliger Veröffentlichung
einer (Bild-)Datei ein Verfallsdatum zu definieren (krit. Fedderath u. a., DuD 2011,
S. 403 ff.; Nolte, ZRP 2011, S. 236 [237 f.]). Zu technischen Lösungen vgl. ferner Ott,
MMR 2009, S. 158 (162 f.); Bull, NVwZ 2011, S. 257 (260); Hornung/Hofmann, JZ
2013, S. 163 (170); Enquete-Kommission, BT-Drs. 17/8999, Ziff. 2.3.4, S. 46; Ziff. 3.7,
S. 55, sowie das Sondervotum der Fraktion DIE LINKE und der Sachverständigen An-
nette Mühlberg, BT-Drs. 17/8999, Ziff. 4.1.3.2, S. 66 m.w.N.

3 http:/ /bmi.bund.de/DE/Themen/IT-Netzpolitik/Internet-Netzpolitik/Vergessen-im-
Internet/vergessen-im-internet_node.html (diese und alle folgenden Internetadressen
waren gültig am 26.10.2013).

4 http:/ /watchyourweb.de.
5 Zum „Datenschutz als Bildungsaufgabe“ Worms/Gusy, DuD 2012, S. 92 (92).
6 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
(Datenschutz-Grundverordnung), KOM(2012) 11 endg.

7 Dazu ausführlich unten S. 78 ff.



1. Ökonomie des Erinnerns und Vergessens im Internet

Warum das Internet8 potenziell9 „nichts vergisst“, lässt sich am besten als
Konsequenz der Digitalisierung begreifen, die eine dauerhafte Abrufbarkeit von
einmal ins Internet eingestellten Informationen als zwangsläufige Folge erschei-
nen lässt. Ohne die Digitalisierung der Informationstechnologie wäre der Betrieb
des Internets und damit eine weltweite Verbreitung einer unübersehbar großen
Anzahl von Texten, Bildern und Videos zu im Vergleich zu den herkömmlichen
Verbreitungswegen extrem niedrigen Kosten nicht denkbar.

Am ehesten lässt sich das Internet noch mit dem Rundfunk vergleichen. Hier
wie dort spielt die räumliche Distanz zwischen Verbreitern (Autoren bzw. Ver-
legern10) und Rezipienten keine Rolle und auch die Kosten für die Verbreitung
hängen nicht von der Anzahl der Rezipienten ab. Herkömmlicher Rundfunk kann
indes – wenn inzwischen auch auf vielen Kanälen – stets nur lineare Programme
anbieten,11 während die Nutzer im Internet die sie interessierenden Beiträge
selbst auswählen und verschiedene Nutzer zur gleichen Zeit unterschiedliche In-
halte eines Online-Angebots abrufen können. Ursächlich hierfür ist – neben dem
paketbasierten Betrieb des Internets – insbesondere der anhaltende Preisverfall
für digitale Speicher. Dieser Umstand ist zugleich die ökonomische Vorausset-
zung dafür, dass über das Internet Angebote verbreitet werden können, die über-
wiegend mit nutzergenerierten Inhalten („user-generated content“)12 bestückt
sind: Der Betrieb einer eigenen Webseite oder eines eigenen Blogs ist sehr güns-
tig, wenn nicht gar kostenlos; auf Plattformen wie Flickr und Youtube können

24 Einführung

8 Hier und im Folgenden wird – dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend – der Be-
griff „Internet“ synonym für seinen inzwischen wichtigsten Dienst, das World Wide
Web, verwendet.

9 Die fortwährende Abrufbarkeit eines Beitrags über das Internet setzt voraus, dass
der Anbieter sein Angebot überhaupt weiter betreibt. Andernfalls sind die Beiträge
mangels körperlicher Vervielfältigungsstücke viel gründlicher „vergessen“, als dies z. B.
bei Büchern der Fall ist. Aus diesem Grund unternehmen u.a. die Pflichtexemplar-
bibliotheken große Anstrengungen, das über das Internet verbreitete „kulturelle Erbe“
ebenfalls der Nachwelt zu erhalten (vgl. unten S. 221). Hierin liegt nur auf den ersten
Blick ein Widerspruch zur soeben beschriebenen Förderung des „Vergessens“ (vgl. aber
Hornung/Hofmann, JZ 2013, S. 163 [164]), denn über den Zugang zu den archivierten
Inhalten kann (und muss) mit Rücksicht auf die Interessen der Betroffenen entschieden
werden (dazu ausführlich unten S. 309).

10 Unter dem Begriff des Verlegers wird im Folgenden jeder verstanden, der fremde
Beiträge in einem redaktionellen Kontext publiziert. Neben die ins Internet verlagerten
Medienangebote fallen hierunter v. a. Blogs und Foren. Zur Abgrenzung der medien-
externen Intermediäre (wie Host-Provider) vgl. näher unten S. 190.

11 § 2 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 RStV: „Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommu-
nikationsdienst“; § 2 Abs. 2 Nr. 1 RStV: „Rundfunkprogramm [ist] eine nach einem
Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhalten“.

12 Zum Begriff und den Erscheinungsformen unten S. 31 m. Fn. 62.



Bilder und Videos in beliebiger Menge ebenfalls kostenlos veröffentlicht werden.
Hinzu kommen schließlich die sozialen Netzwerke (z. B. Facebook).13

Die Digitalisierung hat es allerdings nicht nur leichter und kostengünstiger ge-
macht, Inhalte zu veröffentlichen. Sie hat zugleich die Bedingungen des „Ver-
gessens“ grundlegend verändert und zwar in zweifacher Hinsicht:

Erstens ist zu beobachten, dass (von Anfang an) rechtswidrige Inhalte von dritten
Nutzern – häufig bewusst und mit der Absicht, eine effektiver Rechtsdurchset-
zung zu vereiteln – kopiert und an anderer Stelle (wieder) eingestellt werden.14

Die hieraus folgenden Fragen sind solche der praktischen Rechtsdurchsetzung.15

Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung wird hingegen ausschließlich der
zweite Aspekt sein, nämlich das im Folgenden näher entfaltete zeitliche Schicksal
zunächst rechtmäßigerweise veröffentlichter Beiträge, die – einmal eingestellt –
grundsätzlich dauerhaft abrufbar bleiben können. Das „Vergessen“ von Informa-
tionen, die durch solche „stehengebliebenen“ Beiträge permanent verbreitet wer-
den, ist im Internet vom menschlichen Normalfall zum technisch aufwendigen
Ausnahmefall geworden, und zwar ohne dass es zu dem soeben skizzierten
„Hase-und-Igel-Spiel“ kommen muss. Die Schwierigkeiten setzen hier folglich
an der Wurzel der rechtlichen Bewertung an: Kann ein Beitrag durch Zeitablauf
rechtswidrig werden?
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13 Vgl. unten S. 37 m. Fn. 78.
14 Deshalb erweist sich der Versuch, die weitere Verbreitung an der Quelle zu verhin-

dern, oftmals als uferloses Unterfangen. Ein solches Vorgehen kann sogar den gegentei-
ligen Effekt haben, weil es eine Solidarisierung anderer Nutzer („Zensur!“) oder eine
Medienberichterstattung (im Internet) nach sich zieht, so dass die unerwünschten In-
halte im Ergebnis noch stärker verbreitet werden. Dieses Phänomen wird allgemein als
„Streisand-Effekt“ bezeichnet (Fedderath u. a., DuD 2011, S. 403 [406 f.]; Nolte, ZRP
2011, S. 236 [237]), weil der Versuch von Barbra Streisand, gegen die Veröffentlichung
einer Luftbildaufnahme ihres Hauses vorzugehen, dieser überhaupt erst zu einer großen
Bekanntheit verholfen hat.

15 Hierbei steht vor allem die Inanspruchnahme von technischen Intermediären wie
den Host-Providern, die Speicherplatz „im Internet“ anbieten (vgl. § 10 TMG), im Zen-
trum der Aufmerksamkeit (eingehend unten S. 277). Weil Seitenbetreiber und Host-Pro-
vider oftmals im Ausland sitzen und damit nicht greifbar sind, wird zunehmend von den
Betreibern von Suchmaschinen verlangt, Seiten mit illegalen Inhalten nicht unter den
Suchergebnissen wiederzugeben, um deren Verbreitung zumindest einzudämmen (vgl.
OLG Hamburg, MMR 2012, S. 62 [63 f.]; ferner EuGH, Rs. C-131/12 [unten S. 53 in
Fn. 158]). Die an Google gerichteten Löschungsverlangen (abrufbar unter http:/ /google.
com/transparencyreport/removals/government/DE/), sind – abgesehen vom Urheber-
recht – vor allem auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht gestützt (64% der übrigen
Fälle [Stand: 31.12.2012]). Die „Erfüllungsrate“ lag (wiederum ohne Urheberrechtsver-
letzungen) zuletzt bei 77% (Stand: 31.12.2012). Schließlich werden mitunter auch Ac-
cess-Provider, die dem einzelnen Internetnutzer den Zugang zum Internet ermöglichen
(vgl. § 8 TMG), verpflichtet, den Abruf bestimmter Domains zu unterbinden (grundle-
gend OVG NRW, NJW 2003, S. 2183 ff.; Billmeier, Sperrungsverfügung, passim; Sie-
ber/Nolde, Sperrverfügungen passim; aus jüngerer Zeit Greve, Access-Blocking, pas-
sim; Sieber, 69. DJT [2012], S. C 136 ff. – jeweils m.w.N.).


